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Die Klage wird abgewiesen.

Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

Â 
Tatbestand

Die KlÃ¤ger begehrt die Feststellung, dass GesundheitsstÃ¶rungen Folge seines
Arbeitsunfalls vom 19.07.2015 sind sowie die GewÃ¤hrung von Leistungen.Â 

Der zum damaligen Zeitpunkt als Luftsicherheitsassistent abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigte,
59jÃ¤hrige KlÃ¤ger stellte sich am 24.07.2015 beim D-Arzt Dr. C. vor und gab (laut
D-Arztbericht desselben von diesem Tag) an, am 19.07.2015 um 23 h
(Arbeitszeitende) von einem Arbeitskollegen auf dem Weg von der Arbeit nach
Hause gestoÃ�en worden zu sein. Er sei nicht gestÃ¼rzt, habe sich aber Schulter
und HWS gezerrt. Der D-Arzt erhob folgende Befunde: â��Ã�uÃ�erlich im Bereich
des Brustkorbs, des SchultergÃ¼rtels und der HalswirbelsÃ¤ule keine sichtbare
Verletzung, keine Schwellung, keine HÃ¤matomverfÃ¤rbung. Druckschmerz im
Bereich der supraspinalen SchultergÃ¼rtelmuskulatur sowie entlang der
Nackenmuskulatur paravertebral rechts, Schultergelenksbeweglichkeit frei, HWS-
Beweglichkeit frei, aber endgradig schmerzhaft bei Rotation und Seitneigung nach
links, Durchblutung und SensibilitÃ¤t ohne Befund. Bei der RÃ¶ntgendiagnostik
(HWS in 2 Ebenen) konnte keine frische oder Ã¤ltere knÃ¶cherne Verletzung
erkannt werden; es lÃ¤gen eine regelrechte Gelenkartikulation und
OsteochondroseverÃ¤nderungen an den WirbelkÃ¶rpern C6/C7 vor.Â 
Dr. C. diagnostizierte â��Zerrung SchultergÃ¼rtel und HWSâ�� und gab an, dass
unfallunabhÃ¤ngige degenerative LendenwirbelsÃ¤ulenbeschwerden vorlÃ¤gen.
Hergang und Befund sprÃ¤chen gegen die Annahme eines Arbeitsunfalls; ob ein
Arbeitsunfall vorliege, sei von der BG zu prÃ¼fen. Heilbehandlung zu Lasten der
gesetzlichen Unfallversicherung werde deshalb nicht durchgefÃ¼hrt. Der D-Arzt
beurteilte den KlÃ¤ger als arbeitsfÃ¤hig. Die Zuziehung von KonsiliarÃ¤rzten zur
KlÃ¤rung der Diagnose und/oder Mitbehandlung sei nicht erforderlich.

Am 05.02.2016 meldete sich der KlÃ¤ger (Ã¼ber das Servicetelefon) bei der
Beklagten und teilte mit, dass er noch immer arbeitsunfÃ¤hig sei und zurzeit eine
Belastungserprobung stattfinde. Er sei bei seinem Hausarzt und OrthopÃ¤den in
Behandlung und es sei auch eine Rehabilitationsbehandlung zu Lasten der
Rentenversicherung durchgefÃ¼hrt worden. Der KlÃ¤ger stellte der Beklagten seine
E-Mail an die Fachbereichsleitung seines Arbeitgebers zur VerfÃ¼gung und gab an,
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dass diese vom 29.07.2015 stamme. Der Inhalt der E-Mail lautet wie folgt:
â��Sonntag, 19.07.2015, ca. 23:00 h auf dem Weg von B 10 zum Drehkreuz C. Ich
habe einen Becher Wasser dabei und trinke noch ein paar Schlucke. Vor mir mit
knappem Vorsprung Kollege M. Hinter Halle Mitte geht er entlang der
Fahrbahnmarkierung, ich nehme die AbkÃ¼rzung zwischen GebÃ¤ude und
Metalltreppe, als ich dort vorbei bin, spÃ¼le ich mir mit dem Rest des Wassers den
Mund und spucke es in einer FontÃ¤ne aus, wobei ich den Kopf in Richtung Herrn M.
drehe und sich mit einigen Metern Abstand unsere Blicke treffen. Ich eile in
Gedanken weiter und bin etwa in HÃ¶he der Flughafenklinik, als ich plÃ¶tzlich von
hinten extrem heftig in den RÃ¼cken geschubst werde, so dass es mir gleichzeitig
voll ins Kreuz fÃ¤hrt und meinen Kopf ins Genick zurÃ¼ckwirft. Zuerst schieÃ�t mir
durch den Kopf, dass ich von einem Ameisenfahrzeug gerammt worden bin, doch
als ich mich umdrehe, war es der Kollege M. Ich schreie ihn an, ob er nicht mehr
richtig tickt, mich dermaÃ�en anzurempeln, worauf er ganz erregt fragt, was das
denn eben gewesen sei. Ich sage ihm sehr deutlich, dass er mich niemals wieder so
anschubsen solle, doch er schreit weiter, ich hÃ¤tte ihn angespuckt. Da das weder
etwas mit einer eventuellen Intention von mir zu tun hatte noch aufgrund der
Entfernung zwischen uns mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, habe ich diese Aussage nur
noch mit â��Du SchwÃ¤tzerâ�� quittiert und bin dann weiter Richtung Drehkreuz
gegangen.â��
In seiner Begleit-E-Mail vom 15.02.2016 gab der KlÃ¤ger gegenÃ¼ber der
Sachbearbeiterin der Beklagten (Frau E.) an, dass â��laut Bemerkungen im
GesprÃ¤ch mit Fachbereichsleiter, Personalreferentin und Betriebsrat besagter
Kollege bereits mehrfach durch seltsame Aussetzer (welcher Art, weiÃ� ich nicht)
auffÃ¤llig geworden ist [..].â��

Die Unfallanzeige der Arbeitgeberin (H. GmbH) stammt vom 06.11.2015. Sie
enthÃ¤lt die auf den Angaben des KlÃ¤gers beruhende Schilderung des
Unfallhergangs wie folgt (der Handschrift und dem sprachlichen Ausdruck nach
beurteilt vom KlÃ¤ger selbst geschrieben): â��Nach der vÃ¶lligen Fehlinterpretation
einer an sich harmlosen Handlung des Unfallopfers und einer etwa einminÃ¼tigen
â��Bedenkzeitâ�� wurde der GeschÃ¤digte hinterrÃ¼cks ohne jede Vorwarnung
und den UmstÃ¤nden nach mit Anlauf und voller Absicht von Herrn M. beidhÃ¤ndig
sehr stark in den RÃ¼cken geschubst, so dass der Kopf des Opfers diesem mit
Gewalt ins Genick flog und gleichzeitig der LWS-Bereich maltrÃ¤tiert wurde.â��

Als verletzte KÃ¶rperteile wird â��Schulter-Nacken-HWS-Bereichâ�� angegeben; als
Art der Verletzung â��HWS-Syndromâ��. Es habe keine Augenzeugen gegeben. Der
KlÃ¤ger habe die Arbeit nicht wieder aufgenommen.

Die Arbeitgeberin gab auf Nachfrage der Beklagten an, dass nach ihren
Erkenntnissen bei dem Ereignis vom 19.07.2015 keine dienstlichen GrÃ¼nde im
Fokus gestanden hÃ¤tten. Gerade im Hinblick auf die Reaktion von Herrn M. sei die
Auseinandersetzung fÃ¼r sie nicht nachvollziehbar. Herr M. habe seine Reaktion
damit erklÃ¤rt, dass der KlÃ¤ger Wasser in seine Richtung ausgespuckt habe. Dies
habe er sehr persÃ¶nlich genommen und daraufhin den KlÃ¤ger von hinten â��an
der Schulter geschubst.â��
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Im Wegeunfall-Fragebogen gab der KlÃ¤ger am 24.02.2016 an, dass er nach dem
Unfall folgende Beschwerden gehabt habe: â��Schmerzen in der LWSâ��,
â��Traumatisiertes Genickâ��, â��Schockartiger Geisteszustandâ��, â��In der
Bahn auf der Heimfahrt Tinnitus bis heuteâ��, â��Nachts mit Kopfschmerzen
aufgewacht, die Ã¼ber 3 Monate angehalten habenâ��. Nach dem Unfall habe er
am 20.07.2015 Frau Dr. F. aufgesucht.Â 

Unter dem 18.03.2016 meldete die Barmer GEK bei der Beklagten einen
Erstattungsanspruch nach Â§ 111 SGB X an wegen seit 31.08.2015 gezahltem
Krankengeld, GewÃ¤hrung von Heilmitteln sowie GewÃ¤hrung von Psychotherapie
vom 25.08.2015 bis 08.09.2015. In dem Schreiben sind die Diagnosen â��HWS-
Zerrung, Subluxation der WirbelsÃ¤ule, depressive StÃ¶rungâ�� genannt.

Aktenkundig sind des Weiteren: der â��Befundberichtâ�� der Ã�rztin und
Psychotherapeutin Frau Dr. J. vom 09.09.2015 sowie deren Krankheitsbericht und
Stellungnahme vom 12.04.2016; die Mitteilung des HNO-Arztes Dr. K. vom
12.04.2016, dass der KlÃ¤ger dort keine Angaben Ã¼ber einen Unfall gemacht habe
sowie dessen Bericht an die Beklagte vom 14.04.2016; die Patientendokumentation
des Neurologen Dr. S. fÃ¼r den Zeitraum vom 19.09.2013 bis 11.04.2016 sowie
dessen Befundberichte an das Chirurgische Zentrum A-Stadt vom 18.09.2013 und
01.11.2013 und an den OrthopÃ¤den Dr. G. vom 21.03.2016 und der an Dr. S.
gerichtete MRT-Befundbericht des MVZ Taunus (Frau Dr. N.) betreffend die HWS-
Untersuchung vom 26.08.2015, der von Dr. S. am 11.04.2016 ausgefÃ¼llte
Fragebogen der Beklagten, das sog. Vorerkrankungsverzeichnis der Barmer GEK
fÃ¼r den Zeitraum vom 04.11.2010 bis 20.07.2015, aus dem sich ergibt, dass der
KlÃ¤ger vom 20.07.2015 bis 04.04.2016 bei den Diagnosen Lumboischialgie
(ICD-10: M54.4), Kreuzschmerz (ICD-10: 54.5), Verstauchung und Zerrung der HWS
(ICD-10: S13.4), Subluxation der WirbelsÃ¤ule: Zervikalbereich (ICD-10: M99.11),
Sonstige biomechanische FunktionsstÃ¶rung: Kopfbereich (ICD-10: M99.8) und
Depressive Episode, nicht nÃ¤her bezeichnet (ICD-10:F 32.9) zu Lasten der
Krankenkasse krankgeschrieben war und dass er im genannten Zeitraum vor dem
20.07.2015 schon wegen Kreuzschmerz und wegen Depressiver Episode, aber auch
wegen SomatisierungsstÃ¶rung, wegen Undifferenzierter SomatisierungsstÃ¶rung
und wegen Rezidivierender depressiver StÃ¶rung krankgeschrieben war; der
Befundbericht des OrthopÃ¤den und Unfallchirurgen (H-Arzt) Dr. G. vom
11.04.2016; der von Dr. L. am 13.05.2016 ausgefÃ¼llte â��Krankheitsbericht und
Stellungnahme bei Zweifeln an Unfallhergangâ�� (Formular der Beklagten) Ã¼ber
die Erstuntersuchung vom 07.08.2015; der neurochirurgische Befundbericht des Dr.
P. (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt) vom 08.06.2016 sowie die
beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme des Chirurgen/Unfallchirurgen Dr. R. vom
08.07.2016, die zu dem Ergebnis kommt, dass kein Zusammenhang zwischen den
Beschwerden des KlÃ¤gers und dem Unfallereignis besteht.

Mit Bescheid vom 10.08.2016 anerkannte die Beklagte das Ereignis vom 19.07.2015
als Arbeitsunfall und verfÃ¼gte weiter: â��Die GewÃ¤hrung von Leistungen aus der
gesetzlichen Unfallversicherung Ã¼ber den 28.06.2015 hinaus wird abgelehnt, da
die danach bestehende BehandlungsbedÃ¼rftigkeit nicht mehr auf den
Arbeitsunfall vom 19.07.2015 zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist.â��
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Als Folgen des Arbeitsunfalls stellte die Beklagte eine â��folgenlos ausgeheilte
Zerrung der HalswirbelsÃ¤ule sowie eine SchultergÃ¼rtelzerrungâ�� fest.

Nicht als Folge des Arbeitsunfalls â�� weder im Sinne ihrer Entstehung noch im
Sinne ihrer Verschlimmerung â�� anerkannte die Beklagte â��rezidivierende
depressive StÃ¶rungâ��, â��Angst bei Menschenansammlungenâ��,
â��degenerative VerÃ¤nderungen der Lenden- und HalswirbelsÃ¤ule mit
bestehenden NervenschÃ¤denâ�� sowie â��Tinnitus am rechten Ohrâ��.

Zur BegrÃ¼ndung ihrer Entscheidung fÃ¼hrte die Beklagte aus, dass sich der
KlÃ¤ger nach eigenen Angaben am 19.07.2015 gerade auf dem Heimweg befunden
habe, als er von einem Arbeitskollegen heftig in den RÃ¼cken gestoÃ�en worden
sei. Hierbei sei der KlÃ¤ger nicht gestÃ¼rzt, habe sich jedoch im Bereich des
RÃ¼ckens verletzt. Bei der ersten d-Ã¤rztlichen Untersuchung am 24.07.2015 bei
Dr. C. in A-Stadt sei eine SchultergÃ¼rtelzerrung sowie eine Zerrung der
HalswirbelsÃ¤ule (HWS) diagnostiziert worden. Der D-Arzt habe auch
unfallunabhÃ¤ngige degenerative VerÃ¤nderungen im Bereich der
LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) beschrieben. Bei der durchgefÃ¼hrten MRT-
Untersuchung der HWS (Befundbericht vom 26.08.2015) seien keine
unfallbedingten HWS-Verletzungen ersichtlich geworden, sondern lediglich
degenerative VerÃ¤nderungen.Â 

Eine Zerrung der HWS sowie des SchultergÃ¼rtels heile nach medizinischem
Kenntnisstand innerhalb weniger Wochen aus. Bei den weiterbestehenden
Beschwerden des KlÃ¤gers handele es sich um degenerative VerÃ¤nderungen, die
nicht mehr im Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall stÃ¼nden.Â 

Im Wegeunfallfragebogen vom 24.02.2016 habe der KlÃ¤ger angegeben, dass er
seit dem Unfalltag unter einem anhaltenden Tinnitus rechts leide. Am 07.09.2015
habe er sich dem HNO-Arzt Dr. K. vorgestellt. Dieser habe eine
InnenohrschwerhÃ¶rigkeit sowie einen Tinnitus beschrieben. Bei dem Arbeitsunfall
habe jedoch keine traumatische LÃ¤rmeinwirkung und auch kein dem Ohr nahes
Trauma am Kopf stattgefunden. Somit kÃ¶nne der bestehende Tinnitus nicht auf
den Arbeitsunfall zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden.

Des Weiteren habe der KlÃ¤ger im Wegeunfallfragebogen angegeben, dass er seit
dem Arbeitsunfall unter psychischen Belastungssymptomen leide. Bei der
Erstuntersuchung am 24.07.2015 (bei Dr. C.) habe der KlÃ¤ger allerdings keine
relevanten psychischen Beschwerden geschildert. Auch gehe aus den der Beklagten
Ã¼bersandten Berichten und dem Vorerkrankungsverzeichnis der Krankenkasse
des KlÃ¤gers hervor, dass er bereits vor dem Arbeitsunfall aufgrund psychischer
Beschwerden u. a. im Sinne einer rezidivierenden Depression behandelt worden sei.
Dennoch habe die Beklagte zur Beurteilung, ob der Arbeitsunfall fÃ¼r mÃ¶gliche
Folgen auf psychiatrischem Fachgebiet verantwortlich sei, eine Stellungnahme ihres
beratenden Arztes (Dr. R.; Anm. d. Verf.) eingeholt. Danach komme dem
Arbeitsunfall keine maÃ�gebende Bedeutung fÃ¼r die Entstehung der
rezidivierenden depressiven StÃ¶rung zu. Eine posttraumatische
BelastungsstÃ¶rung (PTBS) kÃ¶nne anhand des Unfallhergangs, der vorliegenden
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Befunde und der erforderlichen Diagnosekriterien nicht begrÃ¼ndet werden. Weder
sei eine lebensbedrohliche Situation erkennbar noch sei ein Wiedererleben des
Ereignisses beschrieben worden, was jedoch wesentliche Kriterien fÃ¼r die
Diagnose einer PTBS seien. Eine rezidivierende depressive StÃ¶rung habe bei dem
KlÃ¤ger nachweislich bereits vor dem Arbeitsunfall bestanden. Eine solche
Erkrankung sei dadurch gekennzeichnet, dass mit neuerlichen psychischen
Krankheitsepisoden gerechnet werden mÃ¼sse. Zusammenfassend bestehe kein
Zusammenhang zwischen diesem Erkrankungsbild und dem Arbeitsunfall vom
19.07.2015. Selbst eine vorÃ¼bergehende Verschlechterung der vorbestehenden
psychischen Erkrankung lasse sich nicht begrÃ¼nden.

Mit gegen den Bescheid vom 10.08.2016 erhobenem Widerspruch trug der KlÃ¤ger
zum Unfallhergang vor, er habe Herrn M. Ã¼ber eine AbkÃ¼rzung Ã¼berholt, habe
sich kurz vor dem Angriff etwa 20-30 m vor diesem befunden und sei sehr schnell
gegangen, wÃ¤hrend Herr M. ursprÃ¼nglich in recht mÃ¤Ã�igem Tempo unterwegs
gewesen sei. Folglich mÃ¼sse dieser, nachdem er sich offensichtlich in vÃ¶llig
inadÃ¤quater Weise innerlich in Rage gesteigert habe, den KlÃ¤ger mit Anlauf von
hinten getroffen haben, er habe ihm beidhÃ¤ndig in der unteren HÃ¤lfte des
RÃ¼ckens mit einem heftigen StoÃ� getroffen. Zu diesem Zeitpunkt sei der KlÃ¤ger
in Gedanken versunken gewesen, habe also absolut keine Chance gehabt, sich zu
schÃ¼tzen. Beim Angriff habe den KlÃ¤ger der Gedanke durchzuckt, er sei von
einem Elektrofahrzeug angefahren worden, der Angriff sei geschÃ¤tzt mit etwa 10
km/h erfolgt. Hierbei sei der KlÃ¤ger heftig nach vorne gerammt worden, sein
oberer RÃ¼cken habe sich zurÃ¼ckgebogen und insbesondere sein Kopf sei â��mit
Karachoâ�� ins Genick geflogen.Â 

Auf der Heimfahrt habe er ein starkes Rauschen im rechten Ohr bemerkt. Dieses
habe etwa drei Monate angehalten und sich danach in ein lautes orgeltonartiges
Pfeifen verwandelt und den KlÃ¤ger seitdem nie wieder verlassen. In
Menschenansammlungen, z. B. in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln, in StÃ¤dten und
am Flughafen steigere es sich in eine schrille LautstÃ¤rke. Zuvor habe der KlÃ¤ger
nie unter diesem Tinnitus gelitten. Weder Dr. K. noch sonst jemand habe einen
Zusammenhang zwischen dem Tinnitus und seiner bereits seit lÃ¤ngerem
bestehenden, aber unauffÃ¤lligen HÃ¶rbeeintrÃ¤chtigung hergestellt. Der Tinnitus
lasse sich willkÃ¼rlich durch verschiedene Muskelbeanspruchungen im Bereich von
Kopf, Kiefer und Schulter-Nacken steigern. Die Stelle, an der sein Kopf am
nachhaltigsten in seinem Genick angeschlagen habe, sei keine 10 cm vom Ohr
entfernt. Ebenfalls sei der am stÃ¤rksten ruckartig in die LÃ¤nge gerissene
Musculus sternocleido mastoideus ein HauptauslÃ¶ser des Tinnitus. Der KlÃ¤ger
versuche durch kaum beeinflussbare Prozesse quasi nachtrÃ¤glich und/oder
prophylaktisch, den traumatisierten Bereich durch muskulÃ¤re Anspannung zu
schÃ¼tzen. Der dadurch entstandene Tinnitus wirke fatalerweise wie eine Warnung,
wodurch zusÃ¤tzliche Muskelverspannungen eintrÃ¤ten, die zusÃ¤tzlich in den
rechten Arm ausstrahlten. In der Nacht nach dem Angriff habe der KlÃ¤ger heftige
Kopfschmerzen bekommen, die ihn im Dauerzustand ca. drei Monate lang gequÃ¤lt
hÃ¤tten. Kopfschmerzen, die dem KlÃ¤ger bis dahin so gut wie unbekannt gewesen
seien, wÃ¼rden nun aber immer wieder aktiviert, wenn er in stressige Situationen
gerate oder ihn Gedanken an die Attacke mit all ihren Folgen (psychosoziale
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BeeintrÃ¤chtigungen, finanzielle Sorgen und ZukunftsÃ¤ngste) beschÃ¤ftigten.Â 

Aus einem Konglomerat von Anspannung, Schmerzen, Schlafdefizit, finanziellen
sowie beruflichen und Zukunftssorgen, den offensichtlichen Grenzen medizinischer
Diagnostik und Behandlung sowie den vielen Ungereimtheiten im Verfahrensablauf
bei der Beklagten seien seine depressiven StÃ¶rungen entstanden. Diese hÃ¤tten
so gut wie nichts mit seiner vorherigen Symptomatik oder seiner psychischen
Behandlung infolge Verlustes mehrerer naher Bezugspersonen in kurzen
ZeitabstÃ¤nden zu tun. Die Diagnose PTBS sei durch den Bericht von Frau Dr. J.
nachgewiesen.Â 

Der KlÃ¤ger habe Herrn Dr. C. aufgesucht, nachdem seine Beschwerden in den
Tagen nach dem Unfall stetig stÃ¤rker geworden seien. Dieser habe fÃ¼r ihn
hauptsÃ¤chlich die Funktion gehabt, einen Arbeits- oder Wegeunfall zu
dokumentieren und abzuklÃ¤ren, ob eine sichtbare SchÃ¤digung des
Bewegungsapparats vorliege. Dessen lapidare Bemerkung, ein Tinnitus sei â��ein
neurologisches PhÃ¤nomenâ��, das bei HWS-Schleudertraumen vorkommen
kÃ¶nne und Prognose, dass die Beschwerden des KlÃ¤gers in zwei bis drei Wochen
ausgeklungen sein wÃ¼rden, hÃ¤tten sich nicht annÃ¤hernd bewahrheitet, denn
etwa in besagtem Zeitraum seien massive psychische Probleme unter Menschen
und in Verkehrsmitteln hinzugekommen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung durch
Dr. C. seien die kÃ¶rperlichen Beschwerden des KlÃ¤gers sehr stark gewesen und er
habe in vÃ¶lligem sozialem RÃ¼ckzug gelebt, so dass psychische Symptome nicht
vordergrÃ¼ndig in sein Bewusstsein gedrungen seien, demnach gegenÃ¼ber dem
D-Arzt auch nicht hÃ¤tten angesprochen werden kÃ¶nnen.

Auf Anforderung der Beklagten legte der KlÃ¤ger den Reha-Entlassungsbericht der
Psychosomatischen Fachklinik Q. Ã¼ber seine, zu Lasten der Rentenversicherung
erbrachte stationÃ¤re Behandlung vom 17.11. bis 29.12.2015 vor, allerdings ohne
die erste Seite und mit SchwÃ¤rzungen, da â��zu intim und sowieso unbedeutend
fÃ¼r Ihr Anliegenâ��.

Im Auftrag der Beklagten (â��Heilverfahrenskontrolleâ��) untersuchte der
Neurologe und Psychiater Dr. T. den KlÃ¤ger neuropsychiatrisch am 08.02.2017
(Bericht vom 20.03.2017). Ebenfalls im Auftrag der Beklagten erstattete der
psychologische Psychotherapeut V. (mit Frau U.) unter dem 15.05.2017 ein
â��Psychologisches Zusatzgutachtenâ��, woraufhin Dr. T. unter dem 12.06.2017
eine ergÃ¤nzende Stellungnahme zu seinem Heilverfahrenskontrollbericht vom
20.03.2017 abgab.

Den Widerspruch des KlÃ¤gers gegen den Bescheid vom 10.08.2016 wies die
Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 14.11.2017 zurÃ¼ck.

Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte die Beklagte aus, Frau U. und Herr V. hÃ¤tten im
psychologischen Zusatzgutachten vom 15.05.2017 darauf hingewiesen, dass ein
psychischer PrimÃ¤rschaden weder aus den Akten noch aus den Angaben des
KlÃ¤gers ausreichend ausreichend sicher objektiviert werden kÃ¶nne. Ein Hinweis
auf eine PTBS ergebe sich nicht, es werde weder Ã¼ber ein Wiedererleben des
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Unfallereignisses noch Ã¼ber ein gezieltes Vermeidungsverhalten berichtet.
Insgesamt hÃ¤tte kein Hinweis auf eine eigenstÃ¤ndige psychische Unfallfolge
gefunden werden kÃ¶nnen. Es hÃ¤tten sich leichte Verbitterungssymptome und
eine dysthyme GrundpersÃ¶nlichkeit sowie der Hinweis auf eine emotional instabile
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung gezeigt. Auch die Ã�ngste, die beschrieben wÃ¼rden,
kÃ¶nnten nicht als unfallbedingt angesehen werden. Hierzu fehle sowohl ein
inhaltlicher als auch ein zeitlicher Zusammenhang. Der Neurologe und Psychiater
Dr. T. sei in seiner abschlieÃ�enden Berichterstattung vom 12.06.2017 zu dem
Ergebnis gekommen, dass eine eigenstÃ¤ndige unfallabhÃ¤ngige StÃ¶rung
eindeutig nicht gesehen werde. Er weise auf eine erhebliche VulnerabilitÃ¤t mit
einschlÃ¤giger Vorgeschichte bezÃ¼glich Depression, Drogenabusus, Hepatitis C
und Auseinandersetzungen in der Familie hin.Â 

Psychologische oder psychiatrische BehandlungsmaÃ�nahmen seien nach dem
Gutachten eindeutig nicht zu Lasten der Beklagten zu erbringen. In den Gutachten,
die im Widerspruchsverfahren eingeholt worden seien, sei der Ausgangsbescheid
somit eindeutig bestÃ¤tigt worden.

Der KlÃ¤ger hat durch seine ProzessbevollmÃ¤chtigte am 14.12.2017 Klage zum
Sozialgericht Frankfurt erhoben.

Die KlÃ¤gervertreterin trÃ¤gt vor,

der KlÃ¤ger kÃ¶nne nur bei vÃ¶lliger ZurÃ¼ckgezogenheit und einer gÃ¤nzlichen
Vermeidung von Verkehrsteilnahmen ein einigermaÃ�en symptomfreies Leben
fÃ¼hren. Die Nutzung eines Autos sei ihm seit dem Arbeitsunfall nicht mehr
mÃ¶glich. Sollte eine Fahrt mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln erforderlich sein,
nÃ¤hmen Anspannungen und Ã�ngste oft so zu, dass der KlÃ¤ger die Fahrt
unterbrechen oder ggf. beenden mÃ¼sse und anschlieÃ�end tagelang starke
Muskel- und Gelenksschmerzen habe. Anspannung, â��Hyperaufmerksamkeitâ��
und Gereiztheit trÃ¤ten auch beim Fahrradfahren auf. Unter dem Tinnitus leide der
KlÃ¤ger weiterhin, wobei die LautstÃ¤rke von der Ã¤uÃ�eren (LÃ¤rm-)
Belastung/den UmstÃ¤nden abhÃ¤ngig sei. Bei KÃ¶rperÃ¼bungen,
ZÃ¤hneknirschen, Massagen sowie in stressbelasteten Situationen verstÃ¤rke sich
die LautstÃ¤rke des Tinnitus deutlich. Die in der Vergangenheit verordneten
Psychopharmaka habe der KlÃ¤ger wegen unertrÃ¤glicher Nebenwirkungen
absetzen mÃ¼ssen. Eine neue medikamentÃ¶se Einstellung sei bisher nicht
mÃ¶glich gewesen.

Aufgrund der familiÃ¤ren Ausgangssituation des KlÃ¤gers sowie seiner nicht
kontinuierlichen schulischen und beruflichen Entwicklung habe bei ihm bereits vor
dem Arbeitsunfall eine depressiv-impulsive Verarbeitungsstrategie bei
Ã�berbelastung vorgelegen. Durch den Arbeitsunfall hÃ¤tten die psychischen
Belastungen jedoch signifikant zugenommen und weitere Belastungen seien
hinzugekommen. Aufgrund der stÃ¤ndigen Angst vor weiteren unerwarteten
Angriffen/aggressiven Ã�bergriffen sei es dem KlÃ¤ger nicht mÃ¶glich, Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen sowie PlÃ¤tze mit Menschenansammlungen zu
besuchen. Neben Ã�ngsten leide der KlÃ¤ger unter Panikattacken und Flashbacks.

                             8 / 20



 

AuslÃ¶ser des â��umfassenden psychosomatischen und psychischen
Krankheitsverlaufsâ�� sei der Arbeitsunfall, der gewalttÃ¤tige hinterhÃ¤ltige Angriff
des Kollegen, gewesen. Die direkten Folgen seien zunÃ¤chst kÃ¶rperlicher Natur
gewesen (die BÃ¤nder der HWS seien durch die ruckartige Bewegung des Kopfes
Ã¼berdehnt worden), jedoch mit erheblichen Auswirkungen auf die Psyche und eine
â��rÃ¼ck- und wechselwirkende KÃ¶rperanspannung mit Langzeitwirkungâ��. Die
dauerhaften Schmerzen und Anspannungen sowie die vorliegenden Ã�ngste
hÃ¤tten zu SchlafstÃ¶rungen und depressiven Phasen gefÃ¼hrt. Diese
kÃ¶rperlichen und psychischen Probleme fÃ¼hrten nach der Auffassung des
KlÃ¤gers wiederum zu muskulÃ¤ren Verspannungen. Seit dem Arbeitsunfall leide
der KlÃ¤ger auch unter komaartigen Schlafattacken.

Eine RÃ¼ckkehr des KlÃ¤gers in seine bisher ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit sei nicht
gelungen; das ArbeitsverhÃ¤ltnis sei 2019 aufgehoben worden. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne
keiner Arbeit mehr nachgehen. Er meide sÃ¤mtliche soziale Kontakte und leide an
Interessenlosigkeit. Vor dem Arbeitsunfall habe er nahezu ohne lÃ¤ngere
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten seinen Beruf ausÃ¼ben und am sozialen Leben
teilnehmen kÃ¶nnen. Seit dem 01.01.2020 beziehe er eine Altersrente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen.Â 

Der KlÃ¤ger sei nach regelmÃ¤Ã�igem Cannabis-Konsum, beginnend im Jahr 1971,
von 1973 bis 1976 heroinabhÃ¤ngig gewesen. Nach einer stationÃ¤ren
Drogentherapie und einem anschlieÃ�enden Aufenthalt im betreuten Wohnen habe
er seine mittlere Reife nachgeholt und lebe seit 1981 abstinent, habe weder Kontakt
zu Drogen noch zu Alkohol. Der KlÃ¤ger habe die Ausbildung zum Forstwirt
abgeschlossen, im Anschluss im Altenheim gearbeitet und spÃ¤ter zum
Industriekaufmann umgeschult.Â 

Die KlÃ¤gervertreterin beruft sich auf die im Klageverfahren eingeholten
Befundberichte, das sozialmedizinische Gutachten des MDK Hessen vom
09.09.2016, die sozialmedizinisch-gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur
fÃ¼r Arbeit und den Bericht der Vitos Klinik fÃ¼r Neurologie WeilmÃ¼nster (Frau
Dr. W.) Ã¼ber die stationÃ¤re schmerztherapeutische Behandlung des KlÃ¤gers
vom 11.08.2019 bis 22.08.2019 (aktenkundig). Im Hinblick auf die von Frau Dr. J.
gestellte Diagnose PTBS als Unfallfolge hebt sie hervor, dass die Ã�rztin die infolge
des Arbeitsunfalls eingetretenen Beschwerden des KlÃ¤gers und die weitere
Entwicklung sehr gut beurteilen kÃ¶nne, weil der KlÃ¤ger sich sowohl vor dem
Unfallereignis in ihrer psychotherapeutischen Behandlung befunden habe als auch
unmittelbar danach. AuÃ�erdem stelle ein hinterlistiger Angriff eine
auÃ�ergewÃ¶hnlich bedrohende Situation dar; hierbei sei zu berÃ¼cksichtigen,
dass der Angriff von einer Person ausgegangen sei, die er gekannte und zu der er
im Rahmen des KollegenverhÃ¤ltnisses eine vertrauliche Basis aufgebaut gehabt
habe.Â 

Im Hinblick auf den Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie Dr. Z. macht die KlÃ¤gervertreterin geltend, dass sich der KlÃ¤ger
bei ihr lediglich in akuten Krisensituationen alle drei bis vier Jahre vorgestellt habe.
Die Ã�rztin kÃ¶nne daher keine abschlieÃ�ende Bewertung abgeben, insbesondere
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nicht zu den Auswirkungen des Arbeitsunfalls auf die gesundheitliche Situation des
KlÃ¤gers und auch nicht zu der Frage, ob neue Leiden hinzugetreten seien. Dass
Frau Dr. Z. bei dem KlÃ¤ger eine SomatisierungsstÃ¶rung diagnostiziere, erscheine
fragwÃ¼rdig, weil der KlÃ¤ger nach seiner Erinnerung mit dieser nie Ã¼ber
kÃ¶rperliche Beschwerden gesprochen habe.

Die KlÃ¤gervertreterin legt die Stellungnahme der Frau Dr. J. vom 12.07.2021 sowie
den Arztbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r AnÃ¤sthesie Dr. AC. (MVZ Taunus) vom
18.05.2021 vor und beruft sich auch auf diese.

Die KlÃ¤gervertreterin beantragt,

den Bescheid vom 10.08.2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
14.11.2017 abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verpflichten, dem KlÃ¤ger aufgrund
seines Arbeitsunfalls vom 19.07.2015 Heilbehandlungen auf neurologisch-
psychiatrischem und psychologischem Fachgebiet Ã¼ber den 26.08.2016 hinaus zu
gewÃ¤hren und rezidivierende depressive StÃ¶rung, Angst bei
Menschenansammlungen, posttraumatische BelastungsstÃ¶rung, chronifiziertes
Schmerzsyndrom mit psychischen und somatischen Faktoren Stadium II sowie
Tinnitus am rechten Ohr als Folgen des Arbeitsunfalls festzustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trÃ¤gt vor,

der KlÃ¤ger leide schon Ã¼ber Jahrzehnte hinweg an einem offensichtlich sehr
vielfÃ¤ltig ausgeprÃ¤gten psychischen Erkrankungsbild; bei dem KlÃ¤ger lÃ¤gen
auÃ�erdem viele Faktoren vor, die fÃ¼r die Entstehung und Erhaltung des
psychiatrischen Krankheitsbildes verantwortlich seien. Wegen der Ã¤uÃ�erst
geringen kÃ¶rperlichen Folgen des Arbeitsunfalls entbehre die von Dr. J. gestellte
Diagnose PTBS jeder Grundlage. In den Arztbriefen, auf die sich die
KlÃ¤gervertreterin berufe, wÃ¼rden die in der gesetzlichen Unfallversicherung
geltenden Beweis- und KausalitÃ¤tskriterien verkannt; es finde keine
Auseinandersetzung mit den erheblichen Vorbelastungen des KlÃ¤gers statt,
obwohl diese dort aufgefÃ¼hrt seien (Depression, AbhÃ¤ngigkeit von psychotropen
Substanzen, AbhÃ¤ngigkeitssyndrom bei Alkoholmissbrauch, Suizid des Sohnes mit
29 Jahren, Tod der Mutter durch Krebserkrankung 2008). Genauso sei es bei Frau
Dr. J., die eine â��andauernde PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungâ�� des KlÃ¤gers
vermute.Â 

In Bezug auf das â��psychologische Zusatzgutachtenâ�� des Herrn V. teilt die
Beklagte (auf richterlichen Hinweis vom 13.04.2018) mit, dass Dr. T. diese
Zusatzuntersuchung fÃ¼r erforderlich gehalten und direkt bei Herrn V. in Auftrag
gegeben habe, sodass dem Psychologen seitens der Beklagten keinerlei
medizinische Unterlagen zur VerfÃ¼gung gestellt worden seien. Allerdings sei der
KlÃ¤ger bei Herrn V. hinsichtlich des Arbeitsunfalls vÃ¶llig unauffÃ¤llig gewesen, so
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dass schon deshalb eine unfallbedingte psychische GesundheitsstÃ¶rung oder
richtunggebende Verschlimmerung eines vorbestehenden Leidens nicht habe
nachgewiesen werden kÃ¶nnen.

Das Gericht hat im Rahmen der Sachverhaltsermittlungen die Verwaltungsakte der
Beklagten zu dem Rechtstreit beigezogen, hat bei Frau Dr. Z. (s. o.), Frau Dr. J. (s.
o.), dem Psychologischen Psychotherapeuten XD. und der Psychologischen
Psychotherapeutin XF. Befundberichte eingeholt sowie die Krankenunterlagen der
Burghof-Klinik Bad Nauheim, die Akte des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung C-Stadt, den medizinischen Teil der Verwaltungsakte der
Deutschen Rentenversicherung Bund sowie die Akte des Hessischen Amtes fÃ¼r
Versorgung und Soziales Frankfurt beigezogen. AuÃ�erdem hat das Gericht
SachverstÃ¤ndigenbeweis erhoben durch Einholung eines Gutachtens bei Prof. Dr.
XG., u. a. Facharzt fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologe. Der
SachverstÃ¤ndige hat den KlÃ¤ger am 30.11.2020 neuropsychiatrisch untersucht
und sein Gutachten unter dem 01.03.2021 erstattet, das in der Sache fÃ¼r den
KlÃ¤ger negativ ausgefallen ist. Aktenkundig sind auÃ�erdem: der Befundbericht
des Dr. L. vom 12.10.2018, der Befundbericht des Neurochirurgen XH. vom
28.03.2018 und der Befundbericht des Dr. XK. (Chirurgisch-OrthopÃ¤disches
Zentrum) vom 09.11.2020.Â 

Die Inhalte der beigezogenen medizinischen Unterlagen werden, soweit erforderlich,
im Rahmen der EntscheidungsgrÃ¼nde dargestellt.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte und der Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen, der Gegenstand
der mÃ¼ndlichen Verhandlung und Entscheidungsfindung gewesen ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (auf behÃ¶rdliche
Feststellung von Unfallfolgen, die vom Bundessozialgericht in stÃ¤ndiger
Rechtsprechung materiell-rechtlich auf Â§ 102 SGB VII i. V. m. Â§ 36 a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGB IV gestÃ¼tzt wird) ist form- und fristgerecht beim zustÃ¤ndigen
Sozialgericht Frankfurt eingelegt worden, nach Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG statthaft
und insgesamt zulÃ¤ssig. Die hiermit kombinierte Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 4 SGG
) auf Heilbehandlung auf neurologisch-psychiatrischem und psychologischem
Fachgebiet Ã¼ber den 26.08.2016 hinaus ist unzulÃ¤ssig, was die Vergangenheit
anbelangt, da in diesem Fall nur ein Kostenerstattungsbegehren fÃ¼r mangels
Leistung der Beklagten anderweitig beschaffte Heilbehandlung statthaft gewesen
wÃ¤re, soweit deren Kosten auch kein anderer LeistungstrÃ¤ger getragen hÃ¤tte.
Dass solche Kosten bei dem KlÃ¤ger angefallen oder verblieben sind, ist auch nicht
vorgetragen worden. Ob die auf kÃ¼nftige Erbringung von Heilbehandlung (Â§Â§ 26
Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 SGB VII) gerichtete Leistungsklage hinreichend bestimmt
und damit zulÃ¤ssig ist, kann dahinstehen, weil schon die Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage nicht zum Erfolg fÃ¼hrt und der Leistungsanspruch als
Folgeanspruch daher schon deshalb ausscheidet.
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Denn es ist nicht zugunsten des KlÃ¤gers nachgewiesen, dass rezidivierende
depressive StÃ¶rung, Angst bei Menschenansammlungen, posttraumatische
BelastungsstÃ¶rung, chronifiziertes Schmerzsyndrom mit psychischen und
somatischen Faktoren Stadium II sowie Tinnitus am rechten Ohr Folgen des
Arbeitsunfalls vom 19.07.2015 sind.

Eine GesundheitsstÃ¶rung ist Unfallfolge eines Versicherungsfalls iS des Â§ 8 Abs. 1
SGB VII, wenn sie spezifisch durch den Gesundheitserstschaden des Arbeitsunfalls
wesentlich verursacht worden ist. Ob die o. g. GesundheitsschÃ¤den dem
Gesundheitserstschaden des Arbeitsunfalls als Unfallfolgen zuzurechnen sind (sog.
haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t), beurteilt sich nach der Zurechnungslehre der
Theorie der wesentlichen Bedingung (BSG, Urteil vom 17.2.2009 â�� B 2 U 18/07 R
â�� juris Rn 12) wie folgt:

ZunÃ¤chst ist die Verursachung der weiteren SchÃ¤den durch den
Gesundheitserstschaden im Sinne der â��conditio sine-qua-nonâ�� festzustellen.
Danach ist eine Bedingung (â��conditioâ��) dann Ursache einer Wirkung, wenn sie
aus dem konkret vorliegenden Geschehensablauf nach dem jeweiligen Stand der
einschlÃ¤gigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht hinweggedacht werden kann,
ohne dass der Erfolg entfiele. Ist der Gesundheitserstschaden in diesem Sinne eine
notwendige Bedingung des weiteren Gesundheitsschadens, wird dieser ihm aber
nur dann zugerechnet, wenn er ihn wesentlich (mit-) verursacht hat (BSG, Urteil
vom 5. Juli 2011 â�� B 2 U 17/10 R â�� juris Rn. 27-30). Gesichtspunkte fÃ¼r die
Beurteilung der Wesentlichkeit einer Ursache sind insbesondere die versicherte
Ursache bzw. das Ereignis als solches, also Art und AusmaÃ� der Einwirkung,
konkurrierende Ursachen unter BerÃ¼cksichtigung ihrer Art und ihrer
Krankengeschichte. Eine naturwissenschaftliche Ursache, die nicht als wesentlich
anzusehen und damit keine Ursache im Sinne der Theorie der wesentlichen
Bedingung ist, kann als â��Gelegenheitsursacheâ�� bezeichnet werden (BSG, Urteil
vom 30. Januar 2007, B 2 U 8/06 R, juris Rz. 20).

Hervorzuheben ist im vorliegenden Fall noch Folgendes: Jeder Versicherte ist
grundsÃ¤tzlich in dem Gesundheitszustand versichert, in dem er sich bei Aufnahme
seiner TÃ¤tigkeit (hier: beim Arbeitsbeginn am 19.07.2015) befindet, auch wenn
etwa dieser Zustand eine grÃ¶Ã�ere GefÃ¤hrdung begrÃ¼ndet. Eingebunden in die
KausalitÃ¤tsbeurteilung sind daher alle im Unfallzeitpunkt bestehenden klinischen
(d. h. symptomatischen) Krankheiten (â��VorschÃ¤denâ��), aber auch
Krankheitsanlagen (-dispositionen) und konstitutionell oder degenerativ bedingten
SchwÃ¤chen, da die sozialrechtliche KausalitÃ¤tstheorie bei der Beurteilung von
ZusammenhÃ¤ngen nicht auf einen durchschnittlich belastbaren Menschen abstellt,
sondern die VerhÃ¤ltnisse und Eigenarten des konkreten Versicherten
berÃ¼cksichtigt und danach fragt, welche Faktoren im konkreten Einzelfall
wesentlich zu dem â��Erfolgâ�� beigetragen haben. Daher schlieÃ�t auch eine
â��abnorme seelische Bereitschaftâ�� zur Ausbildung einer
psychischen/psychiatrischen oder psychosomatischen Erkrankung die Bewertung
derselben als Unfallfolge nicht aus (BSG, Urteil vom 9. Mai 2006 â�� B 2 U 40/05 R
â��, Rn. 11, juris).Â 
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Gerade vor diesem Hintergrund hÃ¤tte das erkennende Gericht eine sach- und
fachgerechte Entscheidung, ob der festgestellte kÃ¶rperliche
Gesundheitserstschaden â��Zerrung der HalswirbelsÃ¤ule sowie
SchultergÃ¼rtelzerrungâ�� (laut Ausgangsbescheid) und/oder der von Frau Dr. J.
am 22.07.2015 erhobene psychopathologische Befund (vgl. deren Bericht vom
12.04.2016) als psychischer Gesundheitserstschaden (vgl. rechtlicher Hinweis der
Kammervorsitzenden vom 13.04.2018) spezifisch die als Unfallfolgen geltend
gemachten Erkrankungen wesentlich verursacht hat (bei dem als Unfallfolge
geltend gemachten â��chronifizierten Schmerzsyndrom mit psychischen und
somatischen Faktorenâ�� bezÃ¶ge sich dies auf die psychischen bzw.
psychosomatischen Faktoren, beim Tinnitus auf psychische und/oder
psychosomatische KomorbiditÃ¤ten; zu Letzterem noch genauer s. u.), nur mit
sachverstÃ¤ndiger Hilfe treffen kÃ¶nnen.

Denn zum einen sind der im Verwaltungsverfahren eingeholte
Heilverfahrenskontrollbericht des Dr. T. vom 20.03.2017 und das â��psychologische
Zusatzgutachtenâ�� des Diplom-Psychologen V. vom 15.05.2017, auf die sich die
Beklagte zur BegrÃ¼ndung ihrer Ablehnungsentscheidung bezieht, entgegen deren
Darstellung im Widerspruchsbescheid keine SachverstÃ¤ndigengutachten (vgl.
rechtlicher Hinweis der Kammervorsitzenden vom 13.04.2018 an die Beteiligten,
vgl. auch Vortrag der Beklagten auf Nachfrage der Kammervorsitzenden, s.
Tatbestand) und kÃ¶nnen die mit der Klage angefochtene Ablehnungsentscheidung
der Beklagten auch unabhÃ¤ngig davon nicht tragen (die GrÃ¼nde ergeben sich
aus dem soeben genannten rechtlichen Hinweis, dem sich die erkennende Kammer
anschlieÃ�t).Â 

AuÃ�erdem ist das von Amts wegen bei Prof. XG. eingeholte
â��neuropsychiatrische Gutachtenâ�� vom 01.03.2021 wegen dessen
Nichtbeachtung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisquellen zur Erstattung
von Zusammenhangsgutachten in der gesetzlichen Unfallversicherung
unverwertbar. Hierzu gehÃ¶rt namentlich die S2k-Leitlinie zur Begutachtung
psychischer und psychosomatischer StÃ¶rungen (AWMF-Register Nr. 051-029), Teil
III â��Begutachtungen bei KausalitÃ¤tsfragen im Sozial-, Zivil- und
Verwaltungsrecht, 2. Neubearbeitung 2019, in Verbindung mit Teil I dieser Leitlinie
bzw. die in der Leitlinie festgelegten Kriterien. Die sog. Begutachtungsleitlinie, die
von den Fachgesellschaften DGNB, DGPPN, DGPs, DGPM, DKPM, DeGPT und GNP
herausgegeben worden ist, legt den diesbezÃ¼glichen aktuellen Erkenntnisstand
aus wissenschaftlicher Evidenz und Praxis dar, bewertet ihn methodisch und
klinisch, klÃ¤rt gegensÃ¤tzliche Standpunkte und definiert das Vorgehen der Wahl.
Wird von ihr abgewichen, ist dies eingehend zu begrÃ¼nden (vgl. allgemein:
SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 9. Auflage
2017, S. 114 und 115). Die Anforderungen an die sachverstÃ¤ndige
Zusammenhangsbeurteilung im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung sind
auch in SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, aa0, Seiten 163 ff. (Ziffer 5.1.14)
niedergelegt.

Das SachverstÃ¤ndigengutachten des Prof. Dr. XG. weist danach folgende
wesentliche MÃ¤ngel auf, die es unverwertbar machen:

                            13 / 20



 

Der SachverstÃ¤ndige hat in Beantwortung der Beweisfrage 1 nicht â�� wie
erforderlich â�� Ã¤rztliche Diagnosen im Vollbeweis nach einem gÃ¤ngigen
Diagnosesystem (ICD oder DSM) genannt, sondern lediglich die
Beschwerdeschilderung des KlÃ¤gers wiedergegeben. Soweit in Beantwortung der
Beweisfrage 1 geschrieben worden ist, dass eine â��depressive StÃ¶rungâ�� sich
bei der gutachtlichen Untersuchung nicht habe feststellen lassen, beantwortet auch
dies die gestellte Beweisfrage nicht, da die Frage, ob eine â��depressive
StÃ¶rungâ�� vorliegt â�� auch hier fehlt eine Diagnose nach ICD oder DSM, anhand
deren Kriterien darzustellen gewesen wÃ¤re, welches/welche davon nicht erfÃ¼llt
sind â�� selbstverstÃ¤ndlich nicht nur anhand des am Tag der Begutachtung
erhobenen Befundes, sondern unter BerÃ¼cksichtigung der gesamten Aktenlage zu
beantworten gewesen wÃ¤re, was nicht erfolgt ist. Auch wurden nach der Aktenlage
andernorts bei dem KlÃ¤ger u. a. die Erkrankungen rezidivierende depressive
StÃ¶rung, ggw. mittelgradige Episode (F33.1); Agoraphobie (F40.00); chronische
SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und somatischen Faktoren (F45.41) bzw.
anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung (F45.41) sowie â��Psychologische
Faktoren F54 bei Tinnitus aurium H93.1â�� diagnostiziert. Ob diese Erkrankungen,
die (bis auf den Tinnitus; hier wÃ¤re allerdings auf die â��psychologischen
Faktorenâ�� einzugehen gewesen) sÃ¤mtlich das neurologisch-psychiatrische
Fachgebiet des SachverstÃ¤ndigen betreffen, bei dem KlÃ¤ger (im Vollbeweis)
vorliegen, hat der SachverstÃ¤ndige ebenfalls unbeantwortet gelassen. Er ist
diagnostisch ausschlieÃ�lich auf die PTBS eingegangen. In seiner â��Beurteilungâ��
wird aber auch eine AnpassungsstÃ¶rung mit Angst und depressiver Reaktion
(F43.2.2) erwÃ¤hnt, die in der Antwort des SachverstÃ¤ndigen auf die Beweisfrage
1 hingegen nicht auftaucht, und es bleibt unklar, ob diese Diagnose im Vollbeweis
vorliegt, zu welchem Zeitpunkt/in welchem Zeitraum sie zu diagnostizieren war und
ob sie zum Zeitpunkt der Begutachtung immer noch zu diagnostizieren war
(AusfÃ¼hrungen zum diagnostischen â��Zeitkriteriumâ�� der AnpassungsstÃ¶rung
sowie eine umfassende differenzialdiagnostische AbklÃ¤rung des klinischen Bildes
wÃ¤ren zwingend gewesen, siehe SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, aa0, Seite 152
und 153, Ziffer 5.1.2). Ob der SachverstÃ¤ndige die AnpassungsstÃ¶rung als
Unfallfolge ansieht, und falls ja, fÃ¼r welchen Zeitraum, wird Ã¼berdies in seinem
Gutachten nicht deutlich. Soweit der SachverstÃ¤ndige sich in Beantwortung der
Beweisfrage 2 auf die â��Vorgutachtenâ�� von Dr. T. und Herrn V. bezogen und
sich diesen angeschlossen hat, hat er nicht zur Kenntnis genommen, dass es sich
hierbei gerade nicht um Gutachten handelt, wie dem rechtlichen Hinweis der
Kammervorsitzenden vom 13.04.2018 zu entnehmen gewesen wÃ¤re. Soweit der
SachverstÃ¤ndige angegeben hat, dass â��VorschÃ¤denâ�� oder
â��persÃ¶nlichkeitsimmanente Faktorenâ�� die â��dysfunktionelle Verarbeitung
des Unfallsâ��/die â��Beschwerdenâ�� des KlÃ¤gers wesentlich verursacht
hÃ¤tten, fehlen die diagnostischen Einordnungen (nach ICD/DSM) der
â��dysfunktionellen Verarbeitungâ�� bzw. der â��Beschwerdenâ�� und der
â��VorschÃ¤denâ�� und die Bewertungen, ob diese im Vollbeweis nachgewiesen
sind und ob die unfallbedingte (kÃ¶rperliche/seelische) Einwirkung wesentlich
ursÃ¤chlich diese VorschÃ¤den richtunggebend verschlimmert hat sowie die
Beantwortung der Frage, ob bei dem KlÃ¤ger im Vollbeweis eine besondere
SchadensanfÃ¤lligkeit/seelische LabilitÃ¤t (â��Schadensanlageâ��) (z. B. infolge
â��persÃ¶nlichkeitsimmanenter Faktorenâ��) vorlag, die gegenÃ¼ber den

                            14 / 20



 

psychischen Auswirkungen des Unfallereignisses so leicht anzusprechen war, dass
sie, also die Schadensanlage, alleine die wesentliche Ursache der im Vollbeweis
vorliegenden Erkrankungen ist.

Nach alledem war ein neues neurologisch-psychiatrisches Gutachtens einzuholen,
dessen Notwendigkeit sich aus der Aktenlage wie folgt ableitete:

â�¢Â Â  Â Aus dem Vorerkrankungsverzeichnis der Barmer GEK geht hervor, dass
der KlÃ¤ger wegen der Diagnose â��SomatisierungsstÃ¶rungâ�� (ICD-10: F45.0)
vom 04.11.2010 bis 25.11.2010 arbeitsunfÃ¤hig und wegen der Diagnose
â��Undifferenzierte SomatisierungsstÃ¶rungâ�� (ICD-10: F45.1) vom 20.02.2014
bis 30.03.2014 arbeitsunfÃ¤hig war. Wegen der Diagnose â��Depressive Episode,
nicht nÃ¤her bezeichnetâ�� (ICD-10: 32.9) war der KlÃ¤ger vom 01.03.2012 bis
01.04.2012, erneut vom 14.01.2013 bis 28.01.2013 und abermals vom 12.02.2014
bis 15.02.2014 arbeitsunfÃ¤hig; wegen derselben Diagnose und wegen den
Diagnosen â��Rezidivierende depressive StÃ¶rung, nicht nÃ¤her bezeichnetâ�� und
â��MigrÃ¤ne, nicht nÃ¤her bezeichnetâ�� (ICD-10: G43.9) war der KlÃ¤ger im
Zeitraum vom 25.05.2013 bis 20.10.2013 arbeitsunfÃ¤hig.
â�¢Â Â  Â Laut Bericht der Frau Dr. J. vom 05.04.2022 hatte diese den KlÃ¤ger seit
dem 17.09.2013 (zu Lasten der Krankenkasse) bei der Diagnose â��Emotional
instabile PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung bei depressiver PersÃ¶nlichkeitsstrukturâ��
wegen seiner heftigen Affekte wie Wut, Angst und Trauer behandelt. Bei der
Emotional instabilen PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung (ICD-10: F60.31) handelt es sich um
eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit deutlicher Tendenz, Impulse ohne
BerÃ¼cksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit
unvorhersehbarer und launenhafter Stimmung. Es besteht eine Neigung zu
emotionalen AusbrÃ¼chen und eine UnfÃ¤higkeit, impulshaftes Verhalten zu
kontrollieren. Ferner besteht eine Tendenz zu streitsÃ¼chtigem Verhalten und zu
Konflikten mit anderen, insbesondere, wenn impulsive Handlungen durchkreuzt
oder behindert werden. Zwei Erscheinungsformen kÃ¶nnen unterschieden werden:
Ein impulsiver Typus, vorwiegend gekennzeichnet durch emotionale InstabilitÃ¤t
und mangelnde Impulskontrolle; und ein Borderline- Typus, zusÃ¤tzlich
gekennzeichnet durch StÃ¶rungen des Selbstbildes, der Ziele und der inneren
PrÃ¤ferenzen, durch ein chronisches GefÃ¼hl von Leere, durch intensive, aber
unbestÃ¤ndige Beziehungen und eine Neigung zu selbstdestruktivem Verhalten mit
parasuizidalen Handlungen und Suizidversuchen (https://www.icd-
code.de/icd/code/F60.3-.html; Internetrecherche der Kammervorsitzenden vom
25.11.2022). Im Laufe von 25 Sitzungen, so die Ã¤rztliche Psychotherapeutin in
ihrem o. g. Bericht, sei es zu einer Reduktion des Misstrauens des KlÃ¤gers
gegenÃ¼ber anderen Menschen, einer Revision seines Menschenbildes und einer
erhÃ¶hten Frustrationstoleranz gekommen. NÃ¤he zu einem Menschen habe jedoch
das Beziehungsmuster mit der Mutter reaktualisiert: â��Verschmelzungswunsch
â�� Bedrohung; Verlustangst â�� WegstoÃ�en.â�� Die Folge seien Schlaf- und
KonzentrationsstÃ¶rungen gewesen, die u. a. Probleme beim Arbeiten bereitet
hÃ¤tten. Im Verlauf weiterer Sitzungen seien die depressiven AusschlÃ¤ge deutlich
abgeflachter, die Feindseligkeitserwartung und Kritikempfindlichkeit reduziert
gewesen. Die ReflexionsfÃ¤higkeit habe zugenommen. SchÃ¤rfe und RigiditÃ¤t
hÃ¤tten aus den Beziehungen herausgehalten werden kÃ¶nnen mit dem Ergebnis,
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dass der KlÃ¤ger seinerseits wohlwollende Reaktionen geerntet habe. Eine weitere
VerlÃ¤ngerung der Psychotherapie habe stattgefunden, um zwischen aktuellen
Ã�bertragungsmustern und frÃ¼heren pathogenen Objektbeziehungen eine
Verbindung herstellen zu kÃ¶nnen. Die Therapie bei Frau Dr. J. lief noch, als der
KlÃ¤ger den Arbeitsunfall erlitt.Â 
â�¢Â Â  Â In dem vom KlÃ¤ger nicht vollstÃ¤ndig vorgelegten und teilweise
geschwÃ¤rzten Reha-Entlassungsbericht der Psychosomatischen Fachklinik Q.
Ã¼ber dessen stationÃ¤re Behandlung vom 17.11. bis 29.12.2015 heiÃ�t es, dass
der KlÃ¤ger angegeben habe, seine Ã�ngste hÃ¤tten bereits seit der Kindheit
bestanden, seien da aber nicht bewusst als Angst wahrgenommen worden. Phasen
der Depression habe es in seinem Leben immer wieder gegeben. Das
angstbezogene Vermeidungsverhalten habe sich erst relativ spÃ¤t eingestellt. Aus
diesem Bericht gehen psychiatrische/psychotherapeutische Behandlungen in der
Sonnenbergklinik Stuttgart im Jahr 1987 sowie in der Klinik AJ. im AllgÃ¤u im Jahr
1984 hervor.
â�¢Â Â  Â Im Sozialmedizinischen Gutachten des MDK Hessen vom 09.09.2016 (Dr.
XM.) wird (unter Bezugnahme auf Behandlungsunterlagen) ausgefÃ¼hrt, dass der
KlÃ¤ger schon zweimal versucht habe, sich das Leben zu nehmen: 2008, als seine
Mutter schwer erkrankt sei und nochmal 2008, als sie gestorben sei. Am 12.06.2016
habe sich sein Sohn umgebracht, zu dem der KlÃ¤ger seit fast 10 Jahren keinen
Kontakt mehr gehabt habe. Seit dessen Tod denke der KlÃ¤ger regelmÃ¤Ã�ig an
Suizid. Die SchlafstÃ¶rungen bestÃ¼nden schon sehr lange, entweder kÃ¶nne er
nicht einschlafen oder nicht durchschlafen. Aus diesem Grund habe er auch seit
Jahren SpÃ¤tdienste am Flughafen.Â 
â�¢Â Â  Â Im Bericht der Burghof-Klinik Bad Nauheim vom 21.02.2017 wird zur
Anamnese ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger seine psychischen Beschwerden â��mit
dem Tod seines Sohnes 06/2016 durch Suizid und mit seit 2013 bestehenden
Erbstreitigkeiten in der Familieâ�� in Zusammenhang bringe und dass seit der
Jugend eine Angstsymptomatik bestehe. Im weiteren Bericht der Burghof-Klinik vom
21.08.2017 heiÃ�t es, dass sich der KlÃ¤ger wÃ¤hrend des stationÃ¤ren
Behandlungsverlaufs â��mit dem Verlust seines Sohnes und mit seinen Konflikten
in der Herkunftsfamilieâ�� auseinandergesetzt habe.Â 
â�¢Â Â  Â Aus dem Befundbericht der Frau Dr. Z. vom 10.12.2018, die den KlÃ¤ger
erstmals im Juli 1992 untersucht und behandelt hat, gehen die Diagnosen
â��kombinierte PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungâ��, â��Rezidivierende depressive
StÃ¶rungâ�� und â��SomatisierungsstÃ¶rungâ�� hervor. Die FachÃ¤rztin schreibt,
dass sich die von ihr erhobenen Befunde nicht verÃ¤ndert hÃ¤tten und keine neuen
Leiden hinzugekommen seien und dass alle bisher verordneten Medikamente zu
keiner lÃ¤ngerfristigen Stabilisierung gefÃ¼hrt hÃ¤tten.Â 
â�¢Â Â  Â In der Epikrise des Berichts der Vitos Klinik fÃ¼r Neurologie
WeilmÃ¼nster vom 24.08.2019 Ã¼ber die stationÃ¤re schmerztherapeutische
Behandlung des KlÃ¤gers mit der Diagnose â��Chronischer Schmerz mit
psychischen und somatischen Faktoren Stadium II nach Gerbershagenâ�� wird
ausgefÃ¼hrt: â��Die fortgesetzten Schmerzen nach einem bereits Jahre
zurÃ¼ckliegenden Trauma ohne StrukturschÃ¤den [hiermit ist der Arbeitsunfall
gemeint; Anm. d. Verf.] lassen an eine Reaktivierung von Ã¤hnlichen Traumata in
der Biographie denken und an eine somatisierte Depression als Schmerzursache.
Die ausgeprÃ¤gten narzisstischen PersÃ¶nlichkeitsakzentuierungen und der NÃ¤he-
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Distanz-Konflikt bei sozialer Phobie erschwerten jede therapeutische MaÃ�nahme.
â��Nachdem es zu Provokationen und Entwertungen nicht nur gegen
Gruppenmitglieder, sondern auch gegen Therapeuten kam, entlieÃ�en wir Herrn A.
vorzeitig.â��
â�¢Â Â  Â Frau Dr. XS. nennt in ihrem Arztbericht vom 18.05.2021, aus dem sich die
Diagnose â��Chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen
Faktorenâ�� ergibt, eine vorbestehende Depression und AngststÃ¶rung.

Aus dem vorstehend AusgefÃ¼hrte ist einerseits ersichtlich, dass der KlÃ¤ger
bereits vor seinem Arbeitsunfall psychische Erkrankungen und eine
psychosomatische Erkrankung (PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung, AngststÃ¶rung,
depressive Erkrankung, SomatisierungsstÃ¶rung) hatte, die konkurrierende
Ursachen fÃ¼r die als Unfallfolgen geltend gemachten Erkrankungen sein
kÃ¶nnten. HierfÃ¼r kÃ¶nnte sprechen, dass psychische und psychosomatische
Symptome bzw. Befunde, die zeitlich nach dem Arbeitsunfall des KlÃ¤gers in den
Befundberichten der behandelnden Ã�rzte und Psychotherapeuten beschrieben
werden, schon Gegenstand der seit 2013 bei Frau Dr. J. durchgefÃ¼hrten
Psychotherapie waren (nÃ¤mlich Angst, GefÃ¼hl der Leere,
â��Affektinkontinenzâ��, Ã�rger Ã¼ber Situationen oder Mitmenschen, Misstrauen
gegenÃ¼ber anderen Menschen, Feindseligkeitserwartung, BedrohungsgefÃ¼hl,
SchlafstÃ¶rungen, KonzentrationsstÃ¶rungen; deren Bericht vom 05.04.2022). Auch
im Reha-Entlassungsbericht der Psychosomatischen Fachklinik Q. Ã¼ber die
stationÃ¤re Behandlung des KlÃ¤gers vom 17.11. bis 29.12.2015 sind unter
â��AuslÃ¶sende Situation, Krankheitsverlaufâ�� als vorbestehend beschrieben
worden: Ã�ngste seit der Kindheit, depressive Phasen. Die weiteren Angaben unter
der genannten Ã�berschrift sind vom KlÃ¤ger geschwÃ¤rzt worden, genauso wie
Angaben zur â��Eigenanamneseâ�� und zu behandelnden Ã�rzten, die noch
weitere AufschlÃ¼sse Ã¼ber die Symptome vorbestehender psychischer oder
psychosomatischer Erkrankungen hÃ¤tten geben kÃ¶nnen. â��Unkontrollierte
WutausbrÃ¼cheâ�� (Befundbericht Frau XF. vom 01.12.2018), â��unangemessene
verbale AggressivitÃ¤tâ�� (Ã�rztlicher Entlassungsbericht der
Rehabilitationseinrichtung XP. vom 11.08.2017), â��extrem wechselnde
Stimmungenâ�� und â��viele Selbstzweifelâ�� (Befundbericht HausÃ¤rztin Dr. F.
vom 22.03.2017) sowie â��Schwierigkeiten in der Interaktion mit seinen
Mitmenschenâ�� (Bericht Dr. Z. vom 10.12.2018) sind auÃ�erdem Symptome einer
Emotional instabilen PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung (s. o.), die bei dem KlÃ¤ger
vorbestehend ist.

Andererseits aber ergeben sich aus der Berichterstattung von Frau Dr. J., die unter
dem 05.04.2022 eine kontinuierliche Besserung der Symptomatik der â��Emotional
instabilen PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung bei depressiver PersÃ¶nlichkeitsstrukturâ�� bis
zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalls und infolge des Arbeitsunfalls das Auftreten einer
PTBS angibt, deren Symptome sich schon in der ersten Stunde danach, am
22.07.2015, gezeigt hÃ¤tten (Krankheitsbericht und Stellungnahme der FachÃ¤rztin
vom 12.04.2016), Anhaltspunkte fÃ¼r das unfallbedingte Hinzutreten einer reaktive
psychischen Erkrankung (nicht notwendigerweise einer PTBS) sowie fÃ¼r eine
unfallbedingte Verschlechterung der vorbestehenden Emotional instabilen
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung und depressiven StÃ¶rung, zumal Frau Dr. J. schreibt,
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dass durch â��infantile Hilflosigkeitserlebnisseâ�� eine Traumatisierung reaktiviert
worden sei (Bericht vom 09.09.2015).

Daher hÃ¤tte zunÃ¤chst sachverstÃ¤ndig geklÃ¤rt werden mÃ¼ssen, ob bei dem
KlÃ¤ger zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalls vorbestehende Erkrankungen
vollbeweislich noch symptomatisch waren (dann wÃ¤ren sie klinische
VorschÃ¤den), ob vollbeweislich gesicherte
Schadensanlagen/Krankheitsdispositionen bestanden haben, sowie, welche
psychischen und psychosomatischen Erkrankungen vollbeweislich zeitlich nach dem
Arbeitsunfall vorgelegen haben und ggf. Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum
angedauert haben oder bis heute andauern.

Im Rahmen der sich hieran anschlieÃ�enden KausalitÃ¤tsbeurteilung im Sinne der
Theorie der wesentlichen Bedingung (s. o.) hÃ¤tte u. a. sachverstÃ¤ndig geklÃ¤rt
werden mÃ¼ssen, ob â�� im Falle vollbeweislich gesicherter klinischer
VorschÃ¤den â�� das Unfallereignis diese richtunggebend verschlimmert hat oder
â�� im Falle vollbeweislich gesicherter Schadensanlagen/Krankheitsdispositionen
â�� diese so stark ausgeprÃ¤gt und so leicht ansprechbar waren, dass es zur
AuslÃ¶sung der als Unfallfolgen geltend gemachten Krankheitsbilder keiner
besonderen, in ihrer Art unersetzlichen Ã¤uÃ�eren Einwirkung aus der versicherten
TÃ¤tigkeit bedurft hÃ¤tte (also nicht der Einwirkung des Arbeitskollegen auf
HalswirbelsÃ¤ule und Schulter des KlÃ¤gers am 19.07.2015 oder nicht der
Einwirkung des Arbeitskollegen auf die Psyche des KlÃ¤gers am 19.07.2015 bedurft
hÃ¤tte), sondern die als Unfallfolgen geltend gemachten GesundheitsschÃ¤den
wahrscheinlich auch ohne diese Einwirkung(en) durch beliebig austauschbare
Einwirkungen des unversicherten Alltagslebens zu annÃ¤hernd gleicher Zeit und in
annÃ¤hernd gleicher Schwere entstanden wÃ¤ren (dann wÃ¤re die unfallbedingte
Einwirkung nur â��Gelegenheitsursacheâ��, s. o.).

Durch seine Weigerung, sich bei dem von Amts wegen hierzu beauftragten
SachverstÃ¤ndigen, dem Neurologen und Psychiater Dr. XN., zur Begutachtung
einzustellen, weil er â��eine Begutachtung durch Herrn Dr. XN. in E-Stadt als nicht
zielfÃ¼hrend erachtetâ�� (Schriftsatz der KlÃ¤gervertreterin vom 20.10.2022), hat
der KlÃ¤ger indes die notwendigen KlÃ¤rungen verunmÃ¶glicht. Er war auch nicht
berechtigt, diese prozessuale Mitwirkung zu verweigern und stattdessen die
Begutachtung durch einen anderen SachverstÃ¤ndigen zu verlangen, weil der
SachverstÃ¤ndige Dr. XN. â�� so die BegrÃ¼ndung des KlÃ¤gers â�� fachlich nicht
die Voraussetzungen erfÃ¼lle, die zur Begutachtung seines Falles erforderlich seien
(der Gutachter sollte â��Kenntnisse bezÃ¼glich der Auswirkungen von
heimtÃ¼ckischen Gewaltangriffen auf die HalswirbelsÃ¤ule, auf das KÃ¶rper-Psyche-
System bis hinein ins Sozialleben aufweisenâ��, â��Kenntnisse zu einem HWS-
Schleudertrauma und den mÃ¶glichen Folgenâ�� sowie Kenntnisse zu
â��EntstehungsmÃ¶glichkeiten, Heilungschance und den psychisch belastenden
Auswirkungen eines Tinnitusâ�� haben sowie bereit sein, die â��KomplexitÃ¤t der
Krankheitsgeschichte vom Unfalltag bis heute [..] mit dem KlÃ¤ger zu beleuchten
und in die diagnostisch differenzierten Ã�berlegungen mit einzubeziehenâ��,
Schriftsatz der KlÃ¤gervertreterin vom 03.06.2022).
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Ausgangspunkt der Ablehnung des SachverstÃ¤ndigen Dr. XN. war indes ein Anruf
des KlÃ¤gers in dessen Praxis gewesen, in dem es dem KlÃ¤ger um die
Verschiebung des fÃ¼r den 09.11.2022 um 9 h vom SachverstÃ¤ndigen
anberaumten Untersuchungstermins auf den Nachmittag und um die Ausstellung
eines â��Taxischeinsâ�� zum Aufsuchen der Praxis gegangen war. Der Weg in eine
fremde Stadt (E-Stadt) zu einem derart frÃ¼hen Zeitpunkt mit Ã¶ffentlichen
Verkehrsmitteln stelle fÃ¼r den KlÃ¤ger, so die KlÃ¤gervertreterin, eine so
erhebliche Belastung dar, dass davon auszugehen sei, dass seine psychische
Verfassung bei seiner Ankunft bereits so erheblich beeintrÃ¤chtigt sei, dass eine
sinnvolle DurchfÃ¼hrung der Begutachtung nicht mÃ¶glich sei und dass der
KlÃ¤ger diesen frÃ¼hen Termin auch aufgrund seiner SchlafstÃ¶rungen, Ã�ngste
und der Gefahr eskalierender Panikattacken nicht wahrnehmen kÃ¶nne. Dass der
KlÃ¤ger von der Arzthelferin des SachverstÃ¤ndigen diesbezÃ¼glich, wie
versprochen, keinen RÃ¼ckruf erhalten habe und ihm auch kein neuer
Terminvorschlag gemacht worden sei, habe das Vertrauen des KlÃ¤gers in die
Begutachtung durch den SachverstÃ¤ndigen noch zusÃ¤tzlich geschwÃ¤cht.

Infolge der hieran anschlieÃ�enden grundsÃ¤tzlichen Weigerung des KlÃ¤gers, sich
bei dem SachverstÃ¤ndigen Dr. XN. zur Begutachtung vorzustellen (s. o.), schieden
VermittlungsbemÃ¼hungen der Kammervorsitzenden, die zu einer
Terminsverlegung auf eine spÃ¤tere Uhrzeit am 09.11.2022 oder auf einen anderen
Tag zu einer spÃ¤teren Uhrzeit hÃ¤tten fÃ¼hren kÃ¶nnen, von vorneherein aus. Die
vorgetragene Notwendigkeit, mit dem Taxi zum Begutachtungsort gefahren zu
werden, hÃ¤tte aber auch bei Terminverlegung vom KlÃ¤ger mit aktuellem Datum
nachgewiesen werden mÃ¼ssen (gerichtliche VerfÃ¼gung vom 20.10.2022).

Infolge der unberechtigten grundsÃ¤tzlichen Weigerung des KlÃ¤gers, sich fÃ¼r die
notwendige neurologisch-psychiatrische Begutachtung bei dem SachverstÃ¤ndigen
Dr. XN. vorzustellen, konnten die anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen und das
Vorliegen eines rechtlich wesentlichen Ursachenzusammenhangs zwischen
Gesundheitserstschaden/GesundheitserstschÃ¤den und geltend gemachten
Unfallfolgen in psychischer, psychiatrischer und psychosomatischer Hinsicht nicht
nachgewiesen werden, was nach der in sozialgerichtlichen Verfahren geltenden
Beweislastverteilung zu seinen Lasten geht.

Die Einholung eines orthopÃ¤dischen SachverstÃ¤ndigengutachtens von Amts
wegen, den â��Tinnitus am rechten Ohrâ�� betreffend, den der KlÃ¤ger als Folge
der â��Attacke auf die HalswirbelsÃ¤uleâ�� ansieht, musste nicht erfolgen. Bei dem
KlÃ¤ger ist insoweit im Ausgangsbescheid als Unfallfolge eine â��folgenlos
ausgeheilte Zerrung der HalswirbelsÃ¤uleâ�� festgestellt. Im Klageverfahren hat die
KlÃ¤gervertreterin zwar zunÃ¤chst â��degenerative VerÃ¤nderungen der
HalswirbelsÃ¤uleâ�� (und der LendenwirbelsÃ¤ule) als Unfallfolgen geltend
gemacht, diesen Antrag aber nicht mehr aufrechterhalten nach rechtlichem Hinweis
der Kammervorsitzenden vom 13.04.2018, der auf den MRT-Befund der Frau Dr. N.
(MVZ) vom 26.08.2015, den Bericht der BG-Unfallklinik Frankfurt vom 08.06.2016
und den Bericht des Dr. T. vom 20.03.2017 zurÃ¼ckgeht. Eine andauernde
GesundheitsstÃ¶rung der HalswirbelsÃ¤ule als Folge des Arbeitsunfalls vom
19.07.2015 wird mit der Klage also nicht mehr geltend gemacht, so dass ein

                            19 / 20



 

Tinnitus auch nicht dessen Folge sein kann.

Ungeachtet der Frage, ob ein Tinnitus am rechten Ohr des KlÃ¤gers im Vollbeweis
nachgewiesen ist (vgl. die hierzu erforderliche â��Basisdiagnostikâ�� nach Seite 12
Ziffer 3.2 der S3-Leitlinie â��Chronischer Tinnitusâ�� der Deutschen Gesellschaft
fÃ¼r Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., Stand September
2021 â�� AWMF-Register-Nr. 017/064; https://register.awmf.org/assets/guidelines/0
17-064l_S3_Chronischer_Tinnitus_2021-09_1.pdf; Internetrecherche der
Kammervorsitzenden vom 25.11.2022, die sich in dem Bericht des HNO-Arztes Dr.
K. vom 14.04.2016 nicht darstellt, da dieser die Diagnose â��Tinnitus auriumâ��
offenbar lediglich auf Basis der anamnestischen Angaben des KlÃ¤gers â��Tinnitus
nach einem Schleudertrauma, von einem Kollegen von hinten gestoÃ�en wordenâ��
gestellt hat), legt â��der heutige Kenntnisstand zur Ã�thiopathogenese des Tinnitus
nahe, dass die Ã�thiologie eines Tinnitus zwar vielfÃ¤ltige Ursachen haben kann,
hÃ¤ufig aber auf einem primÃ¤ren pathophysiologischen Prozess im Innenohr
beruhtâ�� (S3-Leitlinie aa0, Seite 6 Ziffer 2). Eine â��InnenohrschwerhÃ¶rigkeit
beidseitsâ�� hat Dr. K. bei dem KlÃ¤ger diagnostiziert.Â 

Entscheidend dafÃ¼r, kein orthopÃ¤disches SachverstÃ¤ndigengutachten
einzuholen, ist fÃ¼r das erkennende Gericht indes gewesen, dass sich laut
S3-Leitlinie (aa0, Seite 8 Ziffer 2.3) psychische und/oder psychosomatische
KomorbiditÃ¤ten, insbesondere AngststÃ¶rungen, Depressionen und
SchlafstÃ¶rungen vermehrt bei Patienten mit Tinnitus finden und dass Depressionen
und andere psychische StÃ¶rungen einen Risikofaktor fÃ¼r die Tinnitusentstehung
darstellen und einen Tinnitus verstÃ¤rken kÃ¶nnen (vgl. hierzu auch konkret Bericht
Dr. J. vom 12.04.2016 sowie Bericht Dr. T. vom 20.03.2017), so dass auch bei einem
vollbeweislich gesicherten TinnitusÂ´ am rechten Ohr des KlÃ¤gers mit Hilfe des
neurologisch-psychiatrischen SachverstÃ¤ndigen hÃ¤tte geklÃ¤rt werden mÃ¼ssen,
ob dieser wesentlich durch eine unfallbedingte psychiatrische und/oder
psychosomatische Erkrankung (wie als Unfallfolgen geltend gemacht) verursacht
worden ist, was wegen der unberechtigten Weigerung des KlÃ¤gers, sich dort
vorzustellen, aber unmÃ¶glich gewesen ist.

Nach alledem war die Klage vollumfÃ¤nglich abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.Â 

Die Rechtsmittelbelehrung folgt aus Â§Â§ 143, 144 SGG.
Â 

Erstellt am: 11.01.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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